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Frage Nummer 1 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Christoph 
Maier 
(AfD) 

Aktuelle Medienberichte haben aufgezeigt, dass in den vergan-
genen Jahren Verleger zunehmend durch staatliche Mittel be-
zuschusst werden – beispielsweise sollten 2022 Tageszeitun-
gen bis zu 142 Mio. Euro und Anzeigenblätter etwa 37 Mio. 
Euro aus Bundesmitteln erhalten und in den kommenden Jah-
ren sollen die Ausgabenmittel weiter erhöht werden – weshalb 
ich die Staatsregierung frage, wie viel Geld aus dem bayeri-
schen Staatshaushalt in den Jahren 2020, 2021 und 2022 an 
die Presse-Druck- und Verlags-GmbH, die Verlagsgruppe der 
Augsburger Allgemeinen Zeitung, ihre Tochterunternehmen so-
wie die angeschlossenen Lokalzeitungen geflossen sind, wie 
viel Geld aus dem Staatshaushalt in den vergangenen drei Jah-
ren insgesamt an Verleger ausgezahlt wurden (bitte unter Nen-
nung der Verleger) und zu welchem Zweck Mittel aus dem 
Staatshaushalt an Verleger ausgeschüttet werden? 

Antwort der Staatskanzlei 

Eine direkte Förderung von Presseunternehmen findet grundsätzlich nicht statt. Ein-
zige Ausnahme hierzu stellte die Corona-Sonderförderung von Anzeigenblättern in 
den Jahren 2020 und 2021 i. H. v. insgesamt 1,8 Mio. Euro dar. Eine einzelfallbe-
zogene Offenlegung der ausbezahlten Fördersummen ermöglicht Rückschlüsse auf 
die wirtschaftliche Situation der Anzeigenblätter, einem grundrechtlich geschützten 
Geschäftsgeheimnis, und kann daher nicht erfolgen. 

 


